
Senatsverwaltung für Inneres, 
Digitalisierung und Sport
 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport,
Klosterstr.47, 10179 Berlin

Per Mail
Herrn
██ █████
████████████████████████

Geschäftszeichen (bitte 
angeben)
III E 22-3  03775-2/2023-02
Silvia Grunwald
Tel. +49 30 90223 1144
Silvia .Grunwald @ SenInnDS.ber
lin.de
elektronische Zugangsöffnung 
gemäß § 3a Absatz 1 VwVfG
Klosterstraße 47, 10179 Berlin
 01.03.2023

Aufteilung der Zuwendung im Wasserrettungsdienst 
Ihre E-Mail vom 09.02.2023

Sehr geehrter Herr █████,

Ihre Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz zum o.g. Betreff 
beantworte ich wie folgt:

1.) Wie hoch ist die Zuwendung Wasserrettungsdienst, aufgeschlüsselt an 
die drei beteiligten Hilfsorganisationen DLRG, ASB und DRK, für das Jahr 
2022 und 2023?

Zu 1.:

Für   die   Unterstützung   des   Wasserrettungsdienstes   stehen   im   Haushaltsplan
2022/2023 jeweils Zuwendungsmittel i. H. v. insgesamt 465.500,00 € (0565/68569)
zur Verfügung. Diese wurden 2022 komplett ausgeschüttet und werden auch 2023
vollständig verteilt. Die konkrete Aufteilung der Beträge unter den drei betreffenden
Hilfsorganisationen ist nachfolgend dargestellt:

HH-Jahr
Hilfsorganisat
ion

2022  2023
Zuwendung  davon

Mietkostenanteil
Nach   aktuellem
Stand   ist   davon
auszugehen,   dass
die
Zuordnung/Verteilu
ng   der   Beträge

DLRG   165.341,25
€

0 €

ASB   232.672,53
€*

113.241,42 €
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analog  zum  Jahr
2022 erfolgt.

DRK     67.486,22
€

0 €

Summe:  352.258,58
€

113.241,42 €

Gesamt:  465.500,00 €

*Ein  Betrag  von  119.431,11  €  wird  an  den  ASB  als  Zuwendung  ausgeschüttet.  Die
Zahlung des Mietkostenanteils  i.  H.  v.  113.241,42 €  (Rest)  wird durch  die Feuerwehr
direkt an den Vermieter vorgenommen.

2.) Wie hoch ist der Mietkostenanteil, aufgeschlüsselt an die drei beteiligten 
Hilfsorganisationen DLRG, ASB und DRK, für das Jahr 2022 und 2023?

Zu 2.:

Die  Berliner  Feuerwehr  entrichtet  nachstehende  Mietzahlungen  für  den
Wasserrettungsdienst  aufgeschlüsselt  nach  den  Hilfsorganisationen  DLRG,
ASB und DRK aus  ihrem Haushalt  (0565/51820)  an die  BIM GmbH.  Nach
aktuellem  Stand  ist  davon  auszugehen,  dass  der  Jahresbetrag  für  2023
analog zum Jahresbetrag 2022 erfolgt. 

Hilfsorganisation Jahresbetrag 2022 Anteil
ASB 200.400,00 € 29,61 %
DLRG 311.400,00 € 46,01 %
DRK   24.757,08 €   3,66 %
ASB und DLRG 
(gemeinsamer 
Standort 
Wendenschloßstraß
e 348)

262.431,00 € 20,72 %

Gesamt 798.988,08 € 100%

3.) Welche finanziellen Mittel, bedingt durch die Inflation und gestiegenen 
Energiekosten, werden in 2023 zusätzlich über die reguläre Zuwendung 
hinaus an die Hilfsorganisationen im Wasserrettungsdienst ausgeschüttet?

Zu 3.:
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Über die vorgenannten Zahlungen hinaus werden keine weiteren Mittel an 
die Hilfsorganisationen im Wasserrettungsdienst ausgeschüttet.

Ich hoffe, Ihre Anfrage damit hinreichend beantwortet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Alms
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